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1. Der vo~liegende Gestaltungsplan regelt innerhalb seines Gel
tungsbereiches die ~utzung, Ueberbauung, Erschliessung, Par
kierung und Freiflächengestaltung abschliessend. -

2. Für die Ers tellung der im Plan enthaltenen Bauten und Anla
gen ist das Baubewilligungsverfahren durchzuführen. S?erin_g.
fügige Abweichungen vom Plan wie die Erstellung zusätzlicher 
Sitzgelegenheiten, Feuerstellen, Brunnen, Kinderspielplätze 
und dergleichen, sowie eine allfällige Erweiterung der Park
plätze ist nur mit Zustinooung d es.Bau-Departementes und nach 
Durchf~hrung des Baubewilligungsverfahrens gestattet. 

3. Eine Ejnzäunung auf der Bachseite ist mit Ausnahme eines Flü
geltor s bei der Brücke nicht gestattet. Die ~nzäunung gegen 
GB 1831 im Süden und GB 1838 im Norden ist um mindestens 3 m 
vo n der Grenze zurückzusetzen. Auf der Aussenseite ist eir.l --
~treif e n von mindestens 2 m Breite mit einheimischen Sträu
c hern d icht zu bepf lanzen. Die Wassertanks sind durch eine 
dunkle Holzeinfassung zu tarnen. -

4. Das Ableiten von Abwasser in den Bach ist unzulässig. Sämtli
che anfallende Abwässer aus Küche und WC sind in einer abfluss
losen Jauchegru be von mindestens 10 m3 zu fassen. Die Grube 
lst regelmässig durch eine Schachtreinigungsfirma zu entlee
ren. Die Jauche ist einer Abwasserreinigungsanlage zuzuführen. 
Sofern weitere Hygieneeinr ichtungen angeordnet werden, ist ge
gebenerf alls die Jauchegrube zu vergrössern. 

5. Die Au~führung grösserer Erdarbeiten, insbesondere für die 
~iederherstellung der Bach böschung sowie des Parkplatzes hat 
im Einvernehmen mit der Baukommission und den kantonalen 
I nstan ten zu erfolgen. 

6. Gesell schaftswagen sind auf dem Hirschenplatz zu stationieren. 
Die Durchfahrt auf der Kantonsstrasse Wittnau-Kienberg darf 
durch parkierte Autos nicht behindert werden. 

7. Die garze Anlage , insbesondere die Böschun g en auf de r Westsei
te, si r:d intensiv mit einheimischenBaurn- und Straucharten zu 
.!2_e J2flarzen. Die Bepflanzung ha t im Ei nvernehmen mit der Bau-
k o mrn i s ~· i o n und dem s t a a t 1 ich e n Natur- u n d He i rna t s c h u t z zu er
folgen. 


